
Bekanntmachung 
vom 17.11.2023 

des Beschlusses des Ausschusses für Stadtentwicklung, -planung und Bauen 
über die erneute öffentliche Auslegung (Zweite Offenlage) des Bebauungsplans Nr. 17/16 

„Moosstraße / Laarmannstraße“ 
 
 
 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, -planung und Bauen als Fachausschuss des Rates der Stadt Essen 
hat am 19.10.2023 beschlossen: 
 
• Der Bebauungsplan Nr. 17/16 "Moosstraße / Laarmannstraße" wird im Regelverfahren fortge-

führt. 
• Der Bebauungsplan Nr. 17/16 "Moosstraße / Laarmannstraße" einschließlich der blauen Ände-

rungen ist mit seiner Begründung einschließlich Umweltbericht, den Gutachten und den we-
sentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen erneut öffentlich auszule-
gen.  

• Die bisherige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 2 BauGB i.V. mit § 13 Abs. 3 BauGB ist im weiteren Verfahren als frühzeitige Beteiligung 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB zu Grunde zu legen. 

 
Rechtsgrundlage: 
§§ 4a Abs. 3 i.V.m. 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in der bis zum 
06.07.2023 gültigen Fassung 
 
Stadträumliche Lage und Räumlicher Geltungsbereich: 
Das ca. 2,25 ha große Bebauungsplangebiet liegt im Stadtbezirk IV, Stadtteil Bedingrade. 
 
Der räumliche Geltungsbereich wird in etwa begrenzt 
 
• im Norden durch Grundstücksgrenzen der Bebauung an der Moosstraße sowie einen angren-

zenden Fußweg, an den unmittelbar Waldflächen anschließen, 
• im Osten durch den privaten, parkähnlich gestalteten Garten des neuen Mutterhauses der 

Franziskusschwestern und das Seniorenstift St. Franziskus, 
• im Süden durch die Laarmannstraße, 
•  im Westen durch die östlichen Grundstücksgrenzen der Bebauung an der Laarmannstraße Nr. 

36 sowie der Bergheimer Straße Nr. 30 - 46 und der Moosstraße 10. 
 
Der räumliche Geltungsbereich ist im Bebauungsplan durch entsprechende Signatur eindeutig festge-
setzt. 
 
Auf den Orientierungsplan wird hingewiesen. 
 
Ort und Dauer der erneuten Auslegung: 
Der Bebauungsplan Nr. 17/16 einschließlich der blauen Änderungen mit Begründung einschließlich 
Umweltbericht, die Gutachten und die wesentlichen zum Planentwurf bereits vorliegenden umweltbe-
zogenen Stellungnahmen werden zu jedermanns Einsicht für die Dauer eines Monats, mindestens je-
doch für die Dauer von 30 Tagen, erneut öffentlich ausgelegt. 
 
Auslegungsfrist: 08.01.2024 – 09.02.2024�
 
Auslegungsort: Amt für Stadtplanung und Bauordnung, Deutschlandhaus, Lindenallee 10, 

5. Etage, Raum 501 
 



                            

 

Öffnungszeiten: an jedem behördlichen Arbeitstag , 
montags bis freitags    8.00 Uhr – 15.00 Uhr 
 

Umweltbezogene Informationen: 
 

Für den Bebauungsplan Nr. 17/16 ist eine Umweltprüfung durchgeführt und ein Umweltbericht erstellt 
worden (gem. § 2a BauGB). Dieser ist Bestandteil der Begründung. 
 
Der Umweltbericht enthält insbesondere umweltbezogene Informationen zu den Umweltschutzgütern 
- Mensch, Gesundheit, Bevölkerung 
- Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt, Landschaft 
- Boden und Fläche 
- Wasser 
- Luft und Lufthygiene 
- Klima (Klimaschutz und Klimafolgenanpassungen)  
- Kultur- und Sachgüter 
- Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern. 
 
Darüber hinaus sind zu den Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt als umweltbezogene Infor-
mationen neben der Begründung einschließlich Umweltbericht aus Sicht der derzeit vorliegenden Stel-
lungnahmen, Unterlagen und Gutachten zu folgenden Themen umweltbezogene Informationen ver-
fügbar: 
 

Art der vorhandenen In-
formation 

Urheber Thematischer Bezug 

2 Stellungnahme von Be-
hörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Be-
lange 

BUND und NABU „Boden“, „Tiere und Pflanzen sowie biolo-
gische Vielfalt und Landschaft einschließ-
lich Artenschutz“, keine Bebauung der 
nördlichen Freifläche, Begrünungsmaß-
nahmen, Artenschutzmaßnahmen, 
“Wasser“, Niederschlagswasser einleiten, 
„Klima“, Energieversorgung 

6 Fachgutachten Dr. F. Krause Erdbaulabor, 
2020 und 
2021 
 
Dr. Dütemeyer Umwelt-
meteorologie, 2023 
 
Peutz Consult, 2023 
 
 
Umweltbüro Essen, 2022  
 
und 
Umweltbüro Essen, 2023 

„Wasser“ und „Boden und Fläche“, 
Hydrogeologisches Gutachten 
Stellungnahme zu Einfluss auf das Quell-
gebiet 
 
„Klima“, Klimagutachten 
 
„Mensch, seine Gesundheit und Bevölke-
rung“, Schalltechnische Untersuchung 
 
„Tiere und Pflanzen sowie biologische 
Vielfalt und Landschaft einschließlich Ar-
tenschutz“, Artenschutzprüfung  
Landschaftspflegerischer Fachbeitrag 

67 Stellungnahmen und 
Eingaben aus der Öffent-
lichkeit 

19 Bürger*innen zur früh-
zeitigen Öffentlichkeits-
beteiligung 
48 Bürger*innen zur öf-
fentlichen Auslegung 

Baumbestand, Artenschutz, Grünfläche, 
Gehölze, Klostergarten, Baumersatzpflan-
zungen, Versiegelung, Landschaftsschutz,  
Klimaschutz, Frischluftschneise, Luftquali-
tät, Entwässerung und Starkregen, 
Lärm, Dichte und Höhe der Bebauung, 
Verlust von Naherholungsgebiet,  
Denkmalschutz, Verkehr 



                            

 

1 Sonstige Stellungnahme Beirat bei der Unteren Na-
turschutzbehörde 

Landschaftsschutz, schutzwürdige Biotope, 
Baumschutzsatzung, Bebauungsdichte 

 
 
Stellungnahmen: 
Während der erneuten Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen bei der Stadt Essen - 
Amt für Stadtplanung und Bauordnung - abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 
 
Die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen werden geprüft und das Ergebnis mitgeteilt. Haben mehr 
als 50 Personen Stellungnahmen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt abgegeben, kann die Mitteilung 
dadurch ersetzt werden, dass diesen Personen die Einsicht in das Ergebnis der Prüfung ermöglicht wird.  
 
Darüber hinaus kann der Bebauungsplan Nr. 17/16 mit Begründung und Umweltbericht, die Gutachten 
und die wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen sowie der Inhalt der 
ortsüblichen Bekanntmachung im Internet unter der Seite www.essen.de/stadtplanung eingesehen 
werden. Hier können ebenfalls Stellungnahmen abgegeben werden. 
 
Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abgeben, werden in den Unterlagen für die öffentli-
chen Sitzungen der Gremien nicht aufgeführt; es erfolgt aus datenschutzrechtlichen Gründen eine 
anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, -planung und Bauen über die erneute öffentliche 
Auslegung des Bebauungsplans Nr. 17/16 „Moosstraße / Laarmannstraße“ wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
 
 
 
Essen, den 17.11.2023 
 
……………………………………… 
Martin Harter 
Geschäftsbereichsvorstand Stadtplanung und Bauen 
 


